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Kurzbewertung J 
   

 Objekt: Verwaltungsgebäude Obergericht  
    

 Ort: Florhofgasse 2, Zürich  
    

 Art der Leistungsofferte:  Planerwahlverfahren  
    

 Verfahren: selektiv  
    

 Auslober Kanton Zürich, Baudirektion  
    

 Publikation: simap 2.12.2022  
    

 Verfahrensbegleitung Hochbauamt Kanton Zürich  
   

 
 
Ziele 
Der BWA Zürich setzt sich für faire und transparente Wettbewerbe und Ausschreibungen ein. Die laufenden Verfahren 
werden nach den Ordnungen SIA 142, 143 und 144 sowie den geltenden Gesetzen analysiert und mit grünen, orangen 
oder roten Smileys bewertet.  
 
 
Qualität des Verfahrens 

- übersichtliche Submissionsunterlagen 
- das Urheberrecht ist geregelt 
- Mehrfachbewerbungen für Landschaftsarchitekten sind erlaubt 
- korrekt zusammengesetztes Bewertungsgremium nach SIA 144 
- die 2-Couvert-Methode wir sinngemäss angewandt 
- pauschale Entschädigung der 2. Phase 

 
Mängel des Verfahrens 

- keine Geschlechterparität beim stimmberechtigten Bewertungsgremium 
- keine Angabe über die Gewichtung der Zuschlagskriterien 

 
Beurteilung des BWA  
 
Für die Gesamtinstandsetzung des Verwaltungsgebäudes Obergericht wird mit einem zweistufigen Planerwahlverfahren 
ein geeignetes und, hinsichtlich der denkmalgeschützten Bausubstanz, erfahrenes Generalplanerteam gesucht. Es wird 
von Zielkosten von CHF 6.5 Mio (Erstellungs- und Anlagekosten) ausgegangen.  
 
Neben dem Honorarangebot wird für die 2. Stufe der Bewerbung eine Vergleichsanalyse sowie eine entwerferische 
Detaillösung verlangt. Aus Sicht des BWA ist der Arbeitsaufwand dafür durchaus umfangreich und mit CHF 4’000 nur 
sehr knapp entschädigt. 
 
Für die zu offerierenden Honorarfaktoren (Stundenansatz, Teamfaktor, Faktor für Sonderleistungen) werden 
Maximalwerte angegeben was unüblich ist und vom BWA Zürich als schwierig erachtet wird. 
 
Der Entwurf der Vertragsurkunde (Beilage u3, Punkt B2) ergänzt und präzisiert die zu erbringenden Grundleistungen 
gemäss SIA-Ordnung 102/103/108/105, was den Arbeitsaufwand für die Grundleistungen nicht unwesentlich erhöht. 
Diesem Umstand kann im Angebot jedoch mittels dem zu offerierenden Anpassungsfaktors r Rechnung getragen 
werden. 
 
Positiv bewertet der BWA Zürich, dass die Eingabepläne der 2. Phase 10 Tage öffentlich ausgestellt werden und dass 
ein Kurzbericht verfasst und allen Teilnehmenden zugestellt wird. 
 
Der BWA-Zürich bewertet die vorliegende Ausschreibung mit einem grünen Smile. 
 
 
  


